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Öffentliche Bekanntmachungen

Aufforderung zur Einreichung von 
Kreiswahlvorschlägen für die Land-
tagswahl am 13. Mai 2012 in den Wahl-
kreisen 84 Münster I und 85 Münster II

Gemäß	§	22	der	Landeswahlordnung	(LWahlO)	
vom	14.	Juli	1994	(GV.	NRW.	S.	548,	964),	zuletzt	
geändert	durch	Verordnung	vom	11.	November	
2009	(GV.	NRW.	S.	564,	ber.	S.	631),	fordere	ich	
auf,	Kreiswahlvorschläge	für	die	Wahl	des	Land-
tages	Nordrhein-Westfalen	am	13.	Mai	2012	in	
den	Wahlkreisen	84	Münster	I	und	85	Münster	II	
einzureichen.	

Für	die	Wahlvorschläge	sind	amtliche	Vordru-
cke	zu	verwenden,	die	vom	Wahlamt	der	Stadt	
Münster,	Klemensstraße	10,	48143	Münster	
(Postanschrift:	48127	Münster),	während	der	
Dienststunden:	Montag	bis	Mittwoch	8	–	16	Uhr,	
donnerstags	von	8	–	18	Uhr,	freitags	von	8	–	12	
Uhr	kostenlos	ausgegeben	werden	oder	dort	als	
pdf-Datei	angefordert	werden	können.	

Auf	die	Vorschriften	der	§§	17a,	18	und	19	des	
Gesetzes	über	die	Wahl	zum	Landtag	des	Lande
Nordrhein-Westfalen	(LWahlG)	vom	16.	August	
1993	(GV.	NRW.	S.	516),	zuletzt	geändert	durch	
Artikel	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	
(GV.	NRW.	2008,	S.	2)	und	der	§§	22	und	23	
LWahlO	weise	ich	hin.	Insbesondere	bitte	ich	zu	
beachten:	

1.	 	Kreiswahlvorschläge	können	von	Parteien	
(§	2	des	Parteiengesetzes),	Wählergruppen	
(mitgliedschaftlich	organisierte	Gruppen	von	
Wahlberechtigten)	und	Einzelbewerbern/Ein-
zelbewerberinnen	eingereicht	werden.	

2.	 	Als	Bewerber/-in	kann	in	einem	Wahlvor-
schlag	nur	benannt	werden,	wer	wählbar	ist.	
Wählbar	ist	jede/r	Wahlberechtigte,	der/die	
am	Wahltag	seit	mindestens	drei	Monaten	in	
Nordrhein-Westfalen	seine/ihre	Wohnung,	bei	
mehreren	Wohnungen	seine/ihre	Hauptwoh-
nung	hat	oder	sich	sonst	gewöhnlich	aufhält	
und	keine	Wohnung	außerhalb	des	Landes	
hat.	Nicht	wählbar	ist,	wer	am	Wahltag	infolge	



34	 Amtsblatt	Nr.	6	vom	30.	März	2012

Richterspruchs	die	Wählbarkeit	oder	die	Fähig-
keit	zur	Bekleidung	öffentlicher	Ämter	nicht	
besitzt.	

	 	Als	Bewerber/-in	einer	Partei	oder	einer	Wähler-
gruppe	kann	in	einem	Kreiswahlvorschlag	nur	
benannt	werden,	wer	in	einer	Mitglieder-	oder	
Vertreterversammlung	des	Wahlkreises	hierzu	
gewählt	worden	ist.	Den	Bewerbern	und	Bewer-
berinnen	ist	Gelegenheit	zu	geben,	sich	und	ihr	
Programm	der	Versammlung	in	angemessener	
Zeit	vorzustellen.	Als	Bewerber/-in	einer	Partei	
kann	nur	gewählt	werden,	wer	deren	Mitglied	
ist	und	keiner	anderen	Partei	angehört	oder	
wer	keiner	Partei	angehört.

	 	Die	Bewerber/-innen	und	die	Vertreter/-innen	
für	die	Vertreterversammlungen	sind	in	gehei-
mer	Wahl	zu	wählen.	Stimmberechtigt	ist	nur,	
wer	am	Tage	des	Zusammentritts	der	Versamm-
lung	im	Wahlkreis	zum	Landtag	wahlberechtigt	
ist.	Jede/r	stimmberechtigte	Teilnehmer/-in	der	
Versammlung	ist	vorschlagsberechtigt.

	 	Als	Vertreter/-in	für	eine	Vertreterversammlung	
kann	nur	gewählt	werden,	wer	am	Tage	des	Zu-
sammentritts	der	zur	Wahl	der	Vertreter/-innen	
einberufenen	Versammlung	im	Wahlkreis	zum	
Landtag	wahlberechtigt	ist.	

	 	Die	Wahl	der	Bewerber/-innen	für	beide	Wahl-
kreise	in	einer	gemeinsamen	Mitglieder-	oder	
Vertreterversammlung	ist	zulässig.	

	 	Die	Wahlen	der	Bewerber/-innen	und	der	
Vertreter/-innen	für	die	Vertreterversammlun-
gen	sind	innerhalb	der	letzten	15	Monate	vor	
Ablauf	der	Wahlperiode	durchzuführen.	

	 	Der	Vorstand	des	Landesverbandes	oder,	wenn	
Landesverbände	nicht	bestehen,	die	Vorstände	
der	nächstniedrigen	Gebietsverbände	(§	7	Abs.	
2	des	Parteiengesetzes),	in	deren	Bereich	der	
Wahlkreis	liegt,	oder	eine	andere	in	der	Par-
teisatzung	hierfür	vorgesehene	Stelle	können	
gegen	den	Beschluss	einer	Mitglieder-	oder	
Vertreterversammlung	Einspruch	erheben.	Auf	
einen	solchen	Einspruch	ist	die	Abstimmung	zu	
wiederholen;	ihr	Ergebnis	ist	endgültig.	

	 	Das	Nähere	über	die	Wahl	der	Vertreter/-innen	
für	die	Vertreterversammlung,	über	die	Einbe-
rufung	und	Beschlussfähigkeit	der	Mitglieder-	
oder	Vertreterversammlung	sowie	über	das	
Verfahren	für	die	Wahl	der	Bewerber/-innen	
regeln	die	Parteien	und	Wählergruppen	durch	
ihre	Satzung.	

3.	 	Parteien,	die	nicht	im	Deutschen	Bundestag	
oder	in	einem	Landtag	ununterbrochen	seit	
deren	letzter	Wahl	vertreten	sind	oder	deren	
Parteieigenschaft	nicht	bei	der	letzten	Wahl	
zum	Deutschen	Bundestag	festgestellt	worden	
ist,	können	einen	Wahlvorschlag	nur	einreichen,	
wenn	sie	nachweisen,	dass	der	für	das	Land	

zuständige	Vorstand	nach	demokratischen	
Grundsätzen	gewählt	ist.	Dieser	Nachweis	ist	
zu	erbringen	durch	eine	Ausfertigung	der	bei	
der	Wahl	gefertigten	Niederschrift	oder	durch	
die	schriftliche	Erklärung	mehrerer	bei	der	
Wahlhandlung	anwesender	Personen.	Außer-
dem	haben	sie	nachzuweisen	die	Satzung	des	
für	Nordrhein-Westfalen	zuständigen	Landes-
verbandes	und	das	für	die	Gesamtpartei	gelten-
de	Programm.	Hat	eine	Partei	diese	Nachweise	
dem	Landeswahlleiter	erbracht,	so	genügt	eine	
von	diesem	darüber	erteilte	Bescheinigung.	

	 	Die	Wahlvorschläge	von	Parteien,	die	nicht	im	
Landtag	oder	im	Deutschen	Bundestag	auf-
grund	eines	Wahlvorschlages	aus	dem	Land	
Nordrhein-Westfalen	ununterbrochen	seit	deren	
letzter	Wahl	vertreten	sind,	müssen	ferner	von	
mindestens	100	Wahlberechtigten	des	Wahlkrei-
ses	persönlich	und	handschriftlich	unterzeich-
net	sein;	dies	gilt	auch	für	Wahlvorschläge	von	
Wählergruppen	und	Einzelbewerbern/Einzelbe-
werberinnen.	Die	Wahlberechtigung	ist	nachzu-
weisen.	

  Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit 
dem Nachweis der Wahlberechtigung der 
Unterzeichner/-innen bis zum Ablauf der 
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, 
es sei denn, der Nachweis kann infolge von 
Umständen, die der Wahlvorschlagsberech-
tigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig 
erbracht werden. 

4.	 	Die	Kreiswahlvorschläge	sollen	nach	dem	
Muster	der	Anlage	11	a	zur	LWahlO	eingereicht	
werden.	Jeder	Wahlvorschlag	muss	enthalten:

	 –	 	den	Namen	und	gegebenenfalls	die	Kurzbe-
zeichnung	der	Partei	oder	Wählergruppe,	
	die	den	Wahlvorschlag	einreicht;	Wahlvor-
schläge	von	Einzelbewerbern/Einzelbe-	
werberinnen	können	durch	ein	Kennwort	
gekennzeichnet	werden.	

	 –	 	Familiennamen,	Vornamen,	Beruf	oder	Stand,	
Geburtsdatum,	Geburtsort	und	Anschrift	
(Hauptwohnung)	des	Bewerbers/der	Bewerbe-
rin.

	 	Jeder	Wahlvorschlag	darf	nur	eine/n	Bewerber/	
-in	enthalten.	Ein/e	Bewerber/-in	darf	–	unbe-
schadet	seiner/ihrer	Bewerbung	in	einer	Lan-
desliste	–	nur	in	einem	Wahlvorschlag	benannt	
werden.	In	einen	Kreiswahlvorschlag	darf	nur	
aufgenommen	werden,	wer	seine	Zustimmung	
schriftlich	erteilt	hat;	die	Zustimmung	ist	unwi-
derruflich.		

5.	 	Kreiswahlvorschläge	von	Parteien	sind	von	
mindestens	drei	Mitgliedern	des	Vorstandes	
des	Landesverbandes,	darunter	dem/der	
Vorsitzenden	oder	seinem/seiner	bzw.	ihrem/
ihrer	Stellvertreter/-in,	persönlich	und	hand-
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schriftlich	zu	unterzeichnen.	Hat	eine	Partei	
keinen	Landesverband	oder	keine	einheitliche	
Landesorganisation,	so	müssen	die	Kreiswahl-
vorschläge	von	den	Vorständen	der	nächstnied-
rigen	Gebietsverbände	(§	7	Abs.	2	des	Parteien-
gesetzes),	in	deren	Bereich	der	Wahlkreis	liegt,	
entsprechend	unterzeichnet	sein.	Die	Unter-
schriften	des	einreichenden	Vorstandes	genü-
gen,	wenn	er	innerhalb	der	Einreichungsfrist	
nachweist,	dass	der	Landeswahlleiterin	eine	
schriftliche,	dem	Vorstehenden	entsprechende	
Vollmacht	der	anderen	beteiligten	Vorstände	
vorliegt.	Bei	anderen	Kreiswahlvorschlägen	ha-
ben	mindestens	drei	Unterzeichner/-innen	ihre	
Unterschrift	auf	dem	Kreiswahlvorschlag	selbst	
zu	leisten.	

  Die ordnungsgemäße Unterzeichnung, ggf. 
mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der
Unterzeichner/-innen, bis zum Ablauf der 
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages.

 

6.	 	Muss	ein	Kreiswahlvorschlag	für	einen	Wahl-
kreis	von	mindestens	100	Wahlberechtigten	
unterzeichnet	sein,	so	sind	die	Unterschriften	
auf	amtlichen	Formblättern	nach	Anlage	14	a	
zur	LWahlO	zu	erbringen.	Dabei	ist	Folgendes	
zu	beachten:

	 –	 	Die	Formblätter	werden	auf	Anforderung	
vom	Kreiswahlleiter	kostenfrei	geliefert.	Bei	
der	Anforderung	sind	der	Familienname,	der	
Vorname	und	der	Wohnort	des/der	vorge-
schlagenen	Bewerbers/Bewerberin	und	die	
Bezeichnung	der	Partei	oder	Wählergruppe	
(Kurzbezeichnung),	die	den	Kreiswahlvor-
schlag	einreichen	will,	anzugeben.	

	 –	 	Die	Wahlberechtigten,	die	einen	Kreiswahl-
vorschlag	unterstützen,	müssen	die	Erklä-
rung	auf	dem	Formblatt	persönlich	und	
handschriftlich	unterschreiben.	Die	Angaben	
zum	Familiennamen,	Vornamen,	Geburtsda-
tum	und	zur	Anschrift	(Hauptwohnung)	des/
der	Unterzeichnenden	sowie	der	Tag	der	
Unterzeichnung	sind	von	dem/der	Unter-
zeichnenden	persönlich	und	handschriftlich	
auszufüllen.	

	 –	 	Wer	einen	Wahlvorschlag	mit	seiner	Unter-
schrift	unterstützt,	muss	zum	Zeitpunkt	der	
Unterzeichnung	wahlberechtigt	sein.	Für	
jede/n	Unterzeichner/-in	ist	eine	Bescheini-
gung	der	Stadt	Münster,	Amt	für	Bürgeran-
gelegenheiten,	nach	dem	Muster	der	Anlage	
15	zur	LWahlO	beizufügen,	dass	er/sie	im	
Wahlkreis	zum	Zeitpunkt	der	Unterzeichnung	
wahlberechtigt	ist.	Die	Bescheinigung	kann	
auch	auf	dem	Formblatt	nach	Anlage	14	a	
erteilt	werden.	Wer	für	einen	anderen	eine	
Bescheinigung	des	Wahlrechts	beantragt,	
muss	nachweisen,	dass	der/die	Betreffende	
den	Kreiswahlvorschlag	unterstützt.	

	 –	 	Ein/e	Wahlberechtigte/r	darf	nur	einen	Kreis-
wahlvorschlag	unterzeichnen;	hat	jemand	
mehrere	Kreiswahlvorschläge	unterzeichnet,	
so	ist	seine/ihre	Unterschrift	auf	allen	Kreis-
wahlvorschlägen	ungültig.	Die	gleichzeitige	
Unterzeichnung	einer	Landesliste	bleibt	
unberührt.	Die	Unterzeichnung	des	Wahl-
vorschlages	durch	den/die	Bewerber/-in	ist	
zulässig.	

	 –	 	Wahlvorschläge	von	Parteien	und	Wähler-
gruppen	dürfen	erst	nach	Aufstellung	des	
Bewerbers	oder	der	Bewerberin	durch	eine	
Mitglieder-	oder	Vertreterversammlung	un-
terzeichnet	werden.	Vorher	geleistete	Unter-
schriften	sind	ungültig.

7.	 	Dem	Kreiswahlvorschlag	sind	ferner	beizufü-
gen:

	 –	 	die	Erklärung	des/der	vorgeschlagenen	
Bewerbers/Bewerberin	nach	dem	Muster	
der	Anlage	12	a	zur	LWahlO,	dass	er/sie	der	
Aufstellung	zustimmt	und	dass	er/sie	für	kei-
nen	anderen	Kreiswahlvorschlag	seine/ihre	
Zustimmung	zur	Benennung	als	Bewerber/-in	
gegeben	hat	sowie,	sofern	der	Wahlvorschlag	
von	einer	Partei	eingereicht	wird,	einer	Ver-
sicherung	an	Eides	statt	des/der	Bewerbers/
Bewerberin,	dass	er/sie	Mitglied	der	den	
Wahlvorschlag	einreichenden	Partei	ist	und	
keiner	anderen	Partei	angehört	oder	dass	er/
sie	keiner	Partei	angehört.	Die	Erklärung	und	
die	Versicherung	an	Eides	statt	können	auch	
auf	dem	Wahlvorschlag	nach	dem	Muster	der	
Anlage	11	a	abgegeben	werden.	

	 	Die	ordnungsgemäße	Abgabe	der	Zustim-
mungserklärung	und	der	Versicherung	an	Eides	
statt	bis	zum	Ablauf	der	Einreichungsfrist	ist	
Voraussetzung	für	das	Vorliegen	eines	gültigen	
Wahlvorschlages.

	 –	 	eine	Bescheinigung	des/der	zuständigen	
Bürgermeisters/Bürgermeisterin	(Stadt/Ge-
meinde)	nach	dem	Muster	der	Anlage	13	zur	
LWahlO,	dass	der/die	Bewerber/-in	wählbar	
ist;	die	Bescheinigung	kann	auf	dem	Wahl-
vorschlag	nach	dem	Muster	der	Anlage	11	a	
erteilt	werden,	

	 –	 	sofern	der	Wahlvorschlag	von	einer	Partei	
oder	Wählergruppe	eingereicht	wird,	eine	
Ausfertigung	der	Niederschrift	über	die	
Versammlung	der	Partei	oder	Wählergruppe	
zur	Aufstellung	der	Bewerber/-innen,	im	Falle	
eines	Einspruchs	auch	eine	Niederschrift	über	
die	wiederholte	Abstimmung,	mit	den	nach	
§	18	(8)	LWahlG	vorgeschriebenen	Versiche-
rungen	an	Eides	statt;	bei	Aufstellung	des	
Vorschlages	in	einer	gemeinsamen	Versamm-
lung	brauchen	die	Ausfertigung	der	Nieder-
schrift	und	die	Versicherungen	an	Eides	statt	
nur	einem	Wahlvorschlag	beigefügt	zu	wer-
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den;	die	Niederschrift	soll	nach	dem	Muster	
der	Anlage	9	a	zur	LWahlO,	die	Versicherun-
gen	an	Eides	statt	sollen	nach	dem	Muster	
der	Anlage	10	a	zur	LWahlO	gefertigt	sein.	

  Die Beibringung einer Ausfertigung der 
Niederschrift und der Versicherungen an 
Eides statt bis zum Ablauf der Einreichung
frist ist Voraussetzung für das Vorliegen 
eines gültigen Wahlvorschlages. 

s-

8.	 	In	jedem	Kreiswahlvorschlag	sollen	eine	Ver-
trauensperson	und	eine	stellvertretende	Ver-
trauensperson	bezeichnet	sein.	Fehlt	diese	
Bezeichnung,	so	gelten	die	Person,	die	als	Erst
unterzeichnet	hat,	als	Vertrauensperson,	und	
diejenige,	die	als	Zweite	unterzeichnet	hat,	als	
stellvertretende	Vertrauensperson.

e	

9.	 	Die	Kreiswahlvorschläge	sind	spätestens	bis	
zum	

	 10. April 2012, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist)

	 	beim	Stadtdirektor	als	Kreiswahlleiter,	
Stadt	Münster,	Wahlamt,	Zimmer	279a,	
Klemensstraße	10,	48143	Münster	(Postan-
schrift:	48127	Münster),	einzureichen.	

	 	Es	wird	dringend	empfohlen,	die	Wahlvorschläge	
so	rechtzeitig	einzureichen,	dass	etwaige	Män-
gel,	die	die	Gültigkeit	der	Wahlvorschläge	berüh-
ren,	noch	rechtzeitig	behoben	werden	können.

Münster,	den	26.	März	2012

Hartwig	Schultheiß	
Stadtdirektor	und	Kreiswahlleiter

Beschluss zur 3. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 391: Hammer Straße/ 
Friedrich-Ebert-Straße/Alfred-Krupp-Weg/
Königsweg im Bereich Eichsfelderstraße/
Scheibenstraße 

Übersichtsplan	Nr.	1	
Bereich	der	3.	Änderung	des	Bebauungsplans	Nr.	391

Der	Rat	der	Stadt	Münster	hat	am	21.	3.	2012	
folgenden	Beschluss	gefasst:	

Der	Bebauungsplan	Nr.	391:	Hammer	Straße/
Friedrich-Ebert-Straße/Alfred-Krupp-Weg/Königs-
weg	ist	gemäß	§§	2	(1)	und	1	(8)	in	Verbindung	
mit	§	13	a	Baugesetzbuch	im	Bereich	Eichsfelder-
straße/Scheibenstraße	zur	Nachverdichtung	und	
Innenentwicklung	–	zur	geänderten	Festsetzung	
von	Art	und	Maß	der	baulichen	Nutzung,	der	
überbaubaren	Grundstücksflächen	und	der	Ver-
kehrsflächen	–	zu	ändern.	

Innerhalb	des	Geltungsbereiches	befinden	sich	
die	folgenden	Grundstücke:

Gemarkung	Münster,	Flur	183,	Flurstücke	891	
und	892.

Der	vorstehende	Beschluss	des	Rates	der	Stadt	
Münster	wird	hiermit	öffentlich	bekanntgemacht.	

Die	Abgrenzung	des	Änderungsbereichs	ist	aus	
dem	
abgedruckten	Übersichtsplan	Nr.	1	zu	ersehen.

Die	Änderung	des	Bebauungsplans	wird	im	
beschleunigten	Verfahren	nach	den	Regelungen	
des	§	13	a	BauGB	durchgeführt.	Von	der	Umwelt-
prüfung	nach	
§	2	(4)	BauGB,	dem	Umweltbericht	nach	§	2	a	
BauGB,	der	Angabe	nach	§	3	(2)	Satz	2	BauGB	
und	der	zusammenfassenden	Erklärung	gem.	
§	10	(4)	BauGB	wird	abgesehen;	§	4	c	BauGB	ist	
nicht	anzuwenden.	

Münster,	den	29.	März	2012

Der	Oberbürgermeister	
Markus	Lewe

Offenlegung des Entwurfs der 
3. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 391: Hammer Straße/Friedrich-
Ebert-Straße/Alfred-Krupp-Weg/ 
Königsweg im Bereich Eichsfelderstraße/
Scheibenstraße 

Gemäß	dem	Baugesetzbuch	wurde	für	den	oben	
bezeichneten	Teil	des	Stadtgebiets	Münster	der	
Entwurf	der	3.	Änderung	des	Bebauungsplans	
Nr.	391	nebst	Begründung	aufgestellt.	

Innerhalb	des	Änderungsbereichs	liegen	die	fol-
genden	Grundstücke:	

Gemarkung	Münster,	Flur	183,	Flurstücke	891	
und	892	

Die	Abgrenzung	des	Bereichs	der	Bebauungs-
planänderung	ist	aus	dem	abgedruckten	Über-
sichtsplan	Nr.	1	zu	ersehen.	

Gemäß	§	3	(2)	Baugesetzbuch	wird	hiermit	be-
kannt	gemacht:	
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Der	Entwurf	der	3.	Änderung	des	Bebauungs-
plans	Nr.	391	liegt	vom	10.	4.	bis	zum	10.	5.	2012
zur	Einsichtnahme	öffentlich	aus.	Die	Offenle-
gung	erfolgt	während	der	Dienststunden	bei	der	
Stadtverwaltung	Münster,	im	Kundenzentrum	
Planen-Bauen-Umwelt	im	Erdgeschoss	des	Stadt-
hauses	3,	Albersloher	Weg	33.	

Während	dieser	Auslegungsfrist	können	zum	
Plan	schriftlich	Stellungnahmen	vorgebracht	
oder	beim	Amt	für	Stadtentwicklung,	Stadtpla-
nung,	Verkehrsplanung	zur	Niederschrift	erklärt	
werden.	Nicht	fristgerecht	abgegebene	Stellung-
nahmen	können	bei	der	Beschlussfassung	über	
die	Bebauungsplanänderung	unberücksichtigt	
bleiben.	

Das	Bebauungsplanverfahren	wird	im	beschleu-
nigten	Verfahren	gemäß	§	13	a	Baugesetzbuch	
ohne	Durchführung	einer	Umweltprüfung	nach	
§	2	Abs.	4	Baugesetzbuch	durchgeführt.

Offengelegt	werden	im	beschleunigten	Verfah-
ren	gemäß	§	13	a	Baugesetzbuch	die	Entwürfe	
des	Plans	und	der	Begründung	zur	Bebauungs-
planänderung.	

Neben	der	Offenlegung	im	Kundenzentrum	
des	Stadthauses	3	kann	der	Entwurf	der	Bebau-
ungsplanänderung	auch	im	Internet	unter	www.
muenster.de/stadt/stadtplanung	eingesehen	
werden.	

Es	wird	auf	den	§	47	(2	a)	Verwaltungsgerichts-
ordnung	hingewiesen.	Hiernach	ist	in	einem	
späteren	Normenkontrollverfahren	der	Antrag	
einer	Person	zu	einem	Bebauungsplan	unzuläs-
sig,	wenn	die	den	Antrag	stellende	Person	nur	
Einwendungen	geltend	macht,	die	sie	im	Rahmen	
der	öffentlichen	Auslegung	nicht	oder	verspätet	
geltend	gemacht	hat,	aber	hätte	geltend	machen	
können.	

Münster,	den	29.	März	2012

Der	Oberbürgermeister	
I.	V.		
Alfons	Reinkemeier	
Stadtkämmerer

Offenlegung der 7. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 136: Mecklenbeck 
– Heroldstraße/Meckmannweg/ 
Schwarzer Kamp/Weseler Straße

Gemäß	dem	Baugesetzbuch	wurde	für	den	oben	
bezeichneten	Teil	des	Stadtgebiets	Münster	der	
Entwurf	der	7.	Änderung	des	Bebauungsplans	
Nr.	136	nebst	Begründung	aufgestellt.	

Die	Abgrenzung	des	Bereichs	des	Bebauungs-
plans	ist	aus	dem	abgedruckten	Übersichtsplan	
Nr.	2	zu	ersehen.	

Gemäß	§	3	(2)	Baugesetzbuch	wird	hiermit	be-
kannt	gemacht:	

Der	Entwurf	der	7.	Änderung	des	Bebauungs-
plans	Nr.	136	liegt	vom	10.4.	bis	zum	10.5.2012	
zur	Einsichtnahme	öffentlich	aus.	Die	Offenle-
gung	erfolgt	während	der	Dienststunden	bei	der	
Stadtverwaltung	Münster,	im	Kundenzentrum	
Planen-Bauen-Umwelt	im	Erdgeschoss	des	Stadt-
hauses	3,	Albersloher	Weg	33.	

Während	dieser	Auslegungsfrist	können	zum	
Plan	schriftlich	Stellungnahmen	vorgebracht	
oder	beim	Amt	für	Stadtentwicklung,	Stadtpla-
nung,	Verkehrsplanung	zur	Niederschrift	erklärt	
werden.	Nicht	fristgerecht	abgegebene	Stellung-
nahmen	können	bei	der	Beschlussfassung	über	
die	Änderung	des	Bebauungsplanes	unberück-
sichtigt	bleiben.	

Offengelegt	werden	im	vereinfachten	Verfah-
ren	gemäß	§	13	Baugesetzbuch	die	Entwürfe	
des	Plans	und	der	Begründung	zur	Bebauungs-
planänderung.	

Neben	der	Offenlegung	im	Kundenzentrum	des	
Stadthauses	3	kann	der	Entwurf	der	Bebauungs-
planänderung	auch	im	Internet	unter	www.mu-
enster.de/stadt/stadtplanung	eingesehen	werden.	

Es	wird	auf	den	§	47	(2	a)	Verwaltungsgerichtsord-
nung	hingewiesen.	Hiernach	ist	in	einem	späteren	
Normenkontrollverfahren	der	Antrag	einer	Person	
zu	einem	Bebauungsplan	unzulässig,	wenn	die	
den	Antrag	stellende	Person	nur	Einwendungen	
geltend	macht,	die	sie	im	Rahmen	der	öffentlichen	
Auslegung	nicht	oder	verspätet	geltend	gemacht	
hat,	aber	hätte	geltend	machen	können.	

Münster,	den	29.	März	2012

Der	Oberbürgermeister	
I.	V.		
Alfons	Reinkemeier	
Stadtkämmerer

Übersichtsplan	Nr.	2	
Bereich	des	Bebauungsplans	Nr.	136

http://www.muenster.de/stadt/stadtplanung
http://www.mu-enster.de/stadt/stadtplanung
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Offenlegung der 4. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 342: Mecklenbeck 
– Weseler Straße/Autobahnzubringer 
(B 51 a)/Bundesbahnstrecke Wanne-
Eickel – Bremen/Heroldstraße für den 
Bereich östlich Heroldstraße 

Übersichtsplan	Nr.	3	
Bereich	der	4.	Änderung	des	Bebauungsplans	Nr.	342

Gemäß	dem	Baugesetzbuch	wurde	für	den	oben	
bezeichneten	Teil	des	Stadtgebiets	Münster	der	
Entwurf	der	4.	Änderung	des	Bebauungsplans	Nr.	
342	nebst	Begründung	aufgestellt.	

Die	Abgrenzung	des	Bereichs	der	Bebauungs-
planänderung	ist	aus	dem	abgedruckten	Über-
sichtsplan	Nr.	3	zu	ersehen.	

Gemäß	§	3	(2)	Baugesetzbuch	wird	hiermit	be-
kannt	gemacht:	

Der	Entwurf	der	4.	Änderung	des	Bebauungsplans	
Nr.	342	liegt	vom	10.	4.	bis	zum	10.	5.	2012	zur	
Einsichtnahme	öffentlich	aus.	Die	Offenlegung	
erfolgt	während	der	Dienststunden	bei	der	Stadt-
verwaltung	Münster,	im	Kundenzentrum	Planen-
Bauen-Umwelt	im	Erdgeschoss	des	Stadthauses	3,	
Albersloher	Weg	33.	

Während	dieser	Auslegungsfrist	können	zum	Plan	
schriftlich	Stellungnahmen	vorgebracht	oder	beim
Amt	für	Stadtentwicklung,	Stadtplanung,	Verkehrs
planung	zur	Niederschrift	erklärt	werden.	Nicht	
fristgerecht	abgegebene	Stellungnahmen	können	
bei	der	Beschlussfassung	über	die	Änderung	des	
Bebauungsplanes	unberücksichtigt	bleiben.	

	
-

Offengelegt	werden	im	vereinfachten	Verfahren	
gemäß	§	13	Baugesetzbuch	die	Entwürfe	des	Plans	
und	der	Begründung	zur	Bebauungsplanänderung.	

Neben	der	Offenlegung	im	Kundenzentrum	
des	Stadthauses	3	kann	der	Entwurf	der	Bebau-
ungsplanänderung	auch	im	Internet	unter	
www.muenster.de/stadt/stadtplanung	eingesehen	
werden.	

Es	wird	auf	den	§	47	(2	a)	Verwaltungsgerichtsord-

nung	hingewiesen.	Hiernach	ist	in	einem	späteren	
Normenkontrollverfahren	der	Antrag	einer	Person	
zu	einem	Bebauungsplan	unzulässig,	wenn	die	
den	Antrag	stellende	Person	nur	Einwendungen	
geltend	macht,	die	sie	im	Rahmen	der	öffentlichen	
Auslegung	nicht	oder	verspätet	geltend	gemacht	
hat,	aber	hätte	geltend	machen	können.	

Münster,	den	29.	März	2012

Der	Oberbürgermeister	
I.	V.		
Alfons	Reinkemeier	
Stadtkämmerer

Inkrafttreten der 3. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 342: Mecklenbeck – 
Weseler Straße/Autobahnzubringer 
(B 51 a)/Bundesbahnstrecke Wanne-
Eickel – Bremen/Heroldstraße 

Übersichtsplan	Nr.	4	
Bereich	der	3.	Änderung	des	Bebauungsplans	Nr.	342

Die	vom	Rat	der	Stadt	Münster	am	21.	3.	2012	
im	vereinfachten	Verfahren	gemäß	§	13	Bauge-
setzbuch	als	Satzung	beschlossene	3.	Änderung	
des	Bebauungsplans	Nr.	342	wird	gemäß	§	10	(3)	
Baugesetzbuch	bekanntgemacht.

Mit	dem	Tage	dieser	Bekanntmachung	tritt	die	
3.	Änderung	des	Bebauungsplans	Nr.	342	in	Kraft.

Bei	der	Stadtverwaltung	Münster,	im	Kunden-
zentrum	Planen-Bauen-Umwelt	im	Erdgeschoss	
des	Stadthauses	3,	Albersloher	Weg	33,	können	
während	der	Dienststunden	die	Änderung	des	
Bebauungsplans	und	die	Begründung	zur	Ände-
rung	des	Bebauungsplans	eingesehen	werden.

Die	Abgrenzung	des	Bereichs	der	3.	Änderung	
des	Bebauungsplans	Nr.	342	ist	aus	dem	abge-
druckten	Übersichtsplan	Nr.	4	zu	ersehen.

Auf	die	Rechtsfolgen	der	nachstehenden	Bestim-
mungen	des	Baugesetzbuches	und	der	Gemein-
deordnung	NW	wird	hingewiesen:

http://www.muenster.de/stadt/stadtplanung
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1.	 	Baugesetzbuch	§	44	Abs.	3	Satz	1	und	2	
sowie	Abs.	4:	

	 „(3)	 	Der	Entschädigungsberechtigte	kann	Ent-
schädigung	verlangen,	wenn	die	in	den	§§	
39	bis	42	bezeichneten	Vermögensnachteile	
eingetreten	sind.	Er	kann	die	Fälligkeit	des	
Anspruchs	dadurch	herbeiführen,	dass	er	die	
Leistung	der	Entschädigung	schriftlich	bei	
dem	Entschädigungspflichtigen	beantragt.	

	 (4)	 	Ein	Entschädigungsanspruch	erlischt,	wenn	
nicht	innerhalb	von	drei	Jahren	nach	Ablauf	
des	Kalenderjahres,	in	dem	die	in	Absatz	3	
Satz	1	bezeichneten	Vermögensnachteile	
eingetreten	sind,	die	Fälligkeit	des	An-
spruchs	herbeigeführt	wird.“	

2.	 Baugesetzbuch	§	215	Abs.	1:	

	 „(1)	Unbeachtlich	werden	

	 1.	 	eine	nach	§	214	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	bis	3	
beachtliche	Verletzung	der	dort	bezeichne-
ten	Verfahrens-	und	Formvorschriften,	

	 2.	 	eine	unter	Berücksichtigung	des	§	214	Abs.	
2	beachtliche	Verletzung	der	Vorschriften	
über	das	Verhältnis	des	Bebauungsplans	
und	des	Flächennutzungsplans	und	

	 3.	 	nach	§	214	Abs.	3	Satz	2	beachtliche	Män-
gel	des	Abwägungsvorgangs,	

	 	wenn	sie	nicht	innerhalb	eines	Jahres	seit	der	
Bekanntmachung	des	Flächennutzungsplans	
oder	der	Satzung	schriftlich	gegenüber	der	
Gemeinde	unter	Darlegung	des	die	Verletzung	
begründenden	Sachverhalts	geltend	gemacht	
worden	sind.	Satz	1	gilt	entsprechend,	wenn	
Fehler	nach	§	214	Abs.	2a	beachtlich	sind.“	

3.	 Gemeindeordnung	NW	1994	§	7	Abs.	6	Satz	1:	

	 	„Die	Verletzung	von	Verfahrens-	oder	Formvor-
schriften	dieses	Gesetzes	kann	gegen	Satzun-
gen,	sonstige	ortsrechtliche	Bestimmungen	
und	Flächennutzungspläne	nach	Ablauf	eines	
Jahres	seit	ihrer	Verkündung	nicht	mehr	geltend	
gemacht	werden,	es	sei	denn,	

	 a)	 	eine	vorgeschriebene	Genehmigung	fehlt	
oder	ein	vorgeschriebenes	Anzeigeverfah-
ren	wurde	nicht	durchgeführt,	

	 b)	 	die	Satzung,	die	sonstige	ortsrechtliche	
Bestimmung	oder	der	Flächennutzungsplan	
ist	nicht	ordnungsgemäß	öffentlich	be-
kanntgemacht	worden,	

	 c)	 	der	Bürgermeister	hat	den	Ratsbeschluss	
vorher	beanstandet	oder	

	 d)	 	der	Form-	oder	Verfahrensmangel	ist	ge-
genüber	der	Gemeinde	vorher	gerügt	und	
dabei	die	verletzte	Rechtsvorschrift	und	
die	Tatsache	bezeichnet	worden,	die	den	
Mangel	ergibt.“	

Münster,	den	29.	März	2012

Der	Oberbürgermeister	
Markus	Lewe

Inkrafttreten der 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Nr. 441: Gievenbeck – Ramertsweg/
Dieckmannstraße/Straße im Bereich 
zwischen Holtbeck 17 und 23 

Übersichtsplan	Nr.	5	
Bereich	der	1.	Änderung	des	Bebauungsplans	Nr.	441

Die	vom	Rat	der	Stadt	Münster	am	21.	3.	2012	im	
vereinfachten	Verfahren	gemäß	§	13	Baugesetz-
buch	als	Satzung	beschlossene	1.	Änderung	des	
vorhabenbezogenen	Bebauungsplans	Nr.	441	
wird	gemäß	§	10	(3)	Baugesetzbuch	bekanntge-
macht.

Mit	dem	Tage	dieser	Bekanntmachung	tritt	die	
1.	Änderung	des	vorhabenbezogenen	Bebau-
ungsplans	Nr.	441	in	Kraft.

Bei	der	Stadtverwaltung	Münster,	im	Kunden-
zentrum	Planen-Bauen-Umwelt	im	Erdgeschoss	
des	Stadthauses	3,	Albersloher	Weg	33,	können	
während	der	Dienststunden	die	Änderung	des	
Bebauungsplans	und	die	Begründung	zur	Ände-
rung	des	Bebauungsplans	eingesehen	werden.

Die	Abgrenzung	des	Bereichs	der	1.	Änderung	
des	vorhabenbezogenen	Bebauungsplans	
Nr.	441	ist	aus	dem	abgedruckten	Übersichts-
plan	Nr.	5	zu	ersehen.

Auf	die	Rechtsfolgen	der	nachstehenden	Bestim-
mungen	des	Baugesetzbuches	und	der	Gemein-
deordnung	NW	wird	hingewiesen:

1.	 	Baugesetzbuch	§	44	Abs.	3	Satz	1	und	2	
sowie	Abs.	4:	

	 „(3)	 	Der	Entschädigungsberechtigte	kann	
Entschädigung	verlangen,	wenn	die	in	
den	§§	39	bis	42	bezeichneten	Vermö-
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gensnachteile	eingetreten	sind.	Er	kann	
die	Fälligkeit	des	Anspruchs	dadurch	
herbeiführen,	dass	er	die	Leistung	der	
Entschädigung	schriftlich	bei	dem	Ent-
schädigungspflichtigen	beantragt.	

	 (4)	 	Ein	Entschädigungsanspruch	erlischt,	
wenn	nicht	innerhalb	von	drei	Jahren	
nach	Ablauf	des	Kalenderjahres,	in	dem	
die	in	Absatz	3	Satz	1	bezeichneten	
Vermögensnachteile	eingetreten	sind,	die	
Fälligkeit	des	Anspruchs	herbeigeführt	
wird.“	

2.	 Baugesetzbuch	§	215	Abs.	1:	

	 „(1)	 Unbeachtlich	werden	

	 1.	 	eine	nach	§	214	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	bis	3	
beachtliche	Verletzung	der	dort	bezeich-
neten	Verfahrens-	und	Formvorschriften,	

	 2.	 	eine	unter	Berücksichtigung	des	§	214	Abs.	
2	beachtliche	Verletzung	der	Vorschriften	
über	das	Verhältnis	des	Bebauungsplans	
und	des	Flächennutzungsplans	und	

	 3.	 	nach	§	214	Abs.	3	Satz	2	beachtliche	
Mängel	des	Abwägungsvorgangs,	

	 	wenn	sie	nicht	innerhalb	eines	Jahres	seit	der	
Bekanntmachung	des	Flächennutzungsplans	
oder	der	Satzung	schriftlich	gegenüber	der	
Gemeinde	unter	Darlegung	des	die	Verletzung	

begründenden	Sachverhalts	geltend	gemacht	
worden	sind.	Satz	1	gilt	entsprechend,	wenn	
Fehler	nach	§	214	Abs.	2a	beachtlich	sind.“	

3.	 Gemeindeordnung	NW	1994	§	7	Abs.	6	Satz	1:	

	 	„Die	Verletzung	von	Verfahrens-	oder	Form-
vorschriften	dieses	Gesetzes	kann	gegen	Sat-
zungen,	sonstige	ortsrechtliche	Bestimmun-
gen	und	Flächennutzungspläne	nach	Ablauf	
eines	Jahres	seit	ihrer	Verkündung	nicht	mehr	
geltend	gemacht	werden,	es	sei	denn,	

	 a)	 	eine	vorgeschriebene	Genehmigung	fehlt	
oder	ein	vorgeschriebenes	Anzeigever-
fahren	wurde	nicht	durchgeführt,	

	 b)	 	die	Satzung,	die	sonstige	ortsrechtliche	
Bestimmung	oder	der	Flächennutzungs-
plan	ist	nicht	ordnungsgemäß	öffentlich	
bekanntgemacht	worden,	

	 c)	 	der	Bürgermeister	hat	den	Ratsbeschluss	
vorher	beanstandet	oder	

	 d)	 	der	Form-	oder	Verfahrensmangel	ist	
gegenüber	der	Gemeinde	vorher	gerügt	
und	dabei	die	verletzte	Rechtsvorschrift	
und	die	Tatsache	bezeichnet	worden,	die	
den	Mangel	ergibt.“	

Münster,	den	29.	März	2012

Der	Oberbürgermeister	
Markus	Lewe
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Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten der Verkaufsstellen 
im Stadtbezirk Münster-Nord, Ortsteil Kinderhaus, für das Kalenderjahr 2012

	
	

vom	23.	3.	2012

Aufgrund	des	§	6	Abs.	4	des	Gesetzes	zur	Regelung	
der	Ladenöffnungszeiten	(Ladenöffnungsgesetz	–	
LÖG	NRW)	vom	16.	11.	2006	(GV.	NRW.	2006	S.	516)	
in	Verbindung	mit	§§	25	ff.	des	Gesetzes	über	Auf-
bau	und	Befugnisse	der	Ordnungsbehörden	(OBG)	in	
der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	13.	5.	1980	
(GV.	NW.	S.	528),	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	
vom	8.	12.	2009	(GV.	NW.	S.	765),	wird	von	der	Stadt	
Münster	als	örtliche	Ordnungsbehörde	für	die	Stadt	
Münster	folgende	Verordnung	erlassen:

Übersichtsplan	Nr.	6	 Legende:
B	=	Stadtbereichszentrum	
D	=	Nahbereichszentrum

§ 1

Die Verkaufsstellen im Stadtbezirk Müns-
ter-Nord, Ortsteil Kinderhaus, die in den 
im „Einzelhandelskonzept Münster – Leit-
linien der räumlichen Entwicklung“ aus-
gewiesenen Standortbereichen „Typ B: 
Stadtbereichszentrum“ und „Typ D: Nahbe-
reichszentrum“ liegen, dürfen am Sonntag, 
dem 23. 9. 2012, in der Zeit von 13 – 18 Uhr 
geöffnet sein.

§ 2

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer 
Verkündung im Amtsblatt der Stadt Münster 
in Kraft.

Die	vorstehende	Satzung	wird	hiermit	öffentlich	
bekannt	gemacht.

Auf	die	Rechtsfolgen	des	§	7	Abs.	6	Satz	1	GO	
NW	wird	hingewiesen.	Diese	Bestimmung	lautet	
wie	folgt:

§	7	Abs.	6	Satz	1

Die	Verletzung	von	Verfahrens-	oder	Formvor-

schriften	dieses	Gesetzes	kann	gegen	Satzun-
gen,	sonstige	ortsrechtliche	Bestimmungen	und	
Flächennutzungspläne	nach	Ablauf	eines	Jahres	
seit	ihrer	Verkündung	nicht	mehr	geltend	ge-
macht	werden,	es	sei	denn

a)	 	eine	vorgeschriebene	Genehmigung	fehlt	
oder	ein	vorgeschriebenes	Anzeigeverfahren	
wurde	nicht	durchgeführt,

b)	 	die	Satzung,	die	sonstige	ortsrechtliche	
Bestimmung	oder	der	Flächennutzungsplan	
ist	nicht	ordnungsgemäß	öffentlich	bekannt	
gemacht	worden,
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c)	 	der	Bürgermeister	hat	den	Ratsbeschluss	vor-
her	beanstandet	oder

d)	 	der	Form-	oder	Verfahrensmangel	ist	ge-
genüber	der	Gemeinde	vorher	gerügt	und	
dabei	die	verletzte	Rechtsvorschrift	und	die	
Tatsache	bezeichnet	worden,	die	den	Mangel	
ergibt.

Münster,	den	23.	März	2012

Der	Oberbürgermeister	
Markus	Lewe

Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Offenhalten der Verkaufsstel-
len im Stadtbezirk Münster-Mitte, 
Altstadt/Bahnhofsviertel, für das 
Kalenderjahr 2012

vom	23.	3.	2012

Aufgrund	des	§	6	Abs.	4	des	Gesetzes	zur	
Regelung	der	Ladenöffnungszeiten	(Ladenöff-
nungsgesetz	–	LÖG	NRW)	vom	16.	11.	2006	(GV.	

NRW.	2006	S.	516)	in	Verbindung	mit	§§	25	ff.	
des	Gesetzes	über	Aufbau	und	Befugnisse	der	
Ordnungsbehörden	(OBG)	in	der	Fassung	der	Be-
kanntmachung	vom	13.	5.	1980	(GV.	NW.	S.	528),	
zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	8.	12.	2009	
(GV.	NW.	S.	765),	wird	von	der	Stadt	Münster	als	
örtliche	Ordnungsbehörde	für	die	Stadt	Münster	
folgende	Verordnung	erlassen:

§ 1

Die Verkaufsstellen im Stadtbezirk Münster-
Mitte, Altstadt/Bahnhofsviertel, die in dem im 
„Einzelhandelskonzept Münster – Leitlinien 
der räumlichen Entwicklung“ ausgewiesenen 
Standortbereich „Typ A: City/Innenstadt“ 
liegen, dürfen an den Sonntagen, 29. 4. 2012 
und 28. 10. 2012, in der Zeit von 13 – 18 Uhr 
geöffnet sein.

§ 2

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer 
Verkündung im Amtsblatt der Stadt Münster 
in Kraft.

Übersichtsplan	Nr.	7



	 Amtsblatt	Nr.	6	vom	30.	März	2012	 43

Die	vorstehende	Satzung	wird	hiermit	öffentlich	
bekannt	gemacht.

Auf	die	Rechtsfolgen	des	§	7	Abs.	6	Satz	1	GO	
NW	wird	hingewiesen.	Diese	Bestimmung	lautet	
wie	folgt:

§	7	Abs.	6	Satz	1

Die	Verletzung	von	Verfahrens-	oder	Formvor-
schriften	dieses	Gesetzes	kann	gegen	Satzun-
gen,	sonstige	ortsrechtliche	Bestimmungen	und	
Flächennutzungspläne	nach	Ablauf	eines	Jahres	
seit	ihrer	Verkündung	nicht	mehr	geltend	ge-
macht	werden,	es	sei	denn

a)	 	eine	vorgeschriebene	Genehmigung	fehlt	
oder	ein	vorgeschriebenes	Anzeigeverfahren	
wurde	nicht	durchgeführt,

b)	 	die	Satzung,	die	sonstige	ortsrechtliche	
Bestimmung	oder	der	Flächennutzungsplan	
ist	nicht	ordnungsgemäß	öffentlich	bekannt	
gemacht	worden,

c)	 	der	Bürgermeister	hat	den	Ratsbeschluss	vor-
her	beanstandet	oder

d)	 	der	Form-	oder	Verfahrensmangel	ist	ge-
genüber	der	Gemeinde	vorher	gerügt	und	
dabei	die	verletzte	Rechtsvorschrift	und	die	
Tatsache	bezeichnet	worden,	die	den	Mangel	
ergibt.

Münster,	den	23.	März	2012

Der	Oberbürgermeister	
Markus	Lewe

Feststellung eines Nachfolgers 
im Rat der Stadt Münster

Der	nach	dem	Listenwahlvorschlag	der	Christlich	
Demokratischen	Union	(CDU)	für	den	Rat	der	
Stadt	Münster	gewählte

Herr Horst Kisnat

ist	mit	Ablauf	des	29.	2.	2012	ausgeschieden.

Nachfolger	nach	der	Reserveliste	(Listenvor-
schlag)	ist	

Herr Ludger Janning, Im Aatal 146, 48157 
Münster. 

Gemäß	§	45	Abs.	2	des	Gesetzes	über	die	Kom-
munalwahlen	im	Lande	Nordrhein-Westfalen,	
Kommunalwahlgesetz	(KWahlG),	in	der	Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	30.	6.	1998	(GV.	NRW.	
S.	454/ber.	S.	509	und	1999	S.	70),	zuletzt	ge-
ändert	durch	Gesetz	vom	3.	Mai	2011	(GV.	NRW.	
S.	238),	habe	ich	den	Nachfolger	mit	Wirkung	ab	
8.	3.	2012	festgestellt	und	mache	dies	hiermit	
öffentlich	bekannt.	

Gegen	die	Entscheidungen	kann	gemäß	§	45	(2)	
i.	V.	m.	§	39	(1)	KWahlG

–	 jede/r	Wahlberechtigte	des	Wahlgebietes,	

–	 	die	für	das	Wahlgebiet	zuständige	Leitung	
solcher	Parteien	und	Wählergruppen,	die	an	
der	Wahl	teilgenommen	haben,	sowie

–	 die	Aufsichtsbehörde

binnen	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	Ein-
spruch	erheben.	Der	Einspruch	ist	schriftlich	
oder	mündlich	zur	Niederschrift	beim	Stadtdirek-
tor	als	Wahlleiter,	Stadt	Münster	(Postanschrift:	
48127	Münster),	zu	erklären.

Ein	Nachtbriefkasten	(Fristwahrung)	befindet	
sich	am	Stadthaus	1,	Klemensstraße	10.

Der	Einspruch	kann	auch	direkt	beim	Amt	für	
Bürgerangelegenheiten	–	Wahlamt	–	(Postan-
schrift:	Stadt	Münster,	Der	Oberbürgermeister,	
Amt	für	Bürgerangelegenheiten	–	Wahlamt	–	
48127	Münster,	Hausanschrift:	Klemensstraße	10,
48143	Münster)	erhoben	werden.	

Die	diesbezügliche	Öffentliche	Bekanntmachung	
vom	12.	3.	2012	wird	hierdurch	aufgehoben	und	
ersetzt.

Münster,	den	19.	März	2012

Stadt	Münster	
Der	Stadtdirektor	als	Wahlleiter	
Hartwig	Schultheiß

Umbenennung des Hindenburgplatzes

Der	Rat	der	Stadt	Münster	hat	in	seiner	Sitzung	
am	21.	3.	2012	beschlossen,	dass	der	Hinden-
burgplatz	umbenannt	wird.	Der	Hindenburgplatz	
erhält	den	Namen	Schlossplatz.	

Die	Ausdehnung	des	Namens	Schlossplatz	ist	
in	dem	Übersichtsplan	Nr.	8	dargestellt.	Der	
Übersichtsplan	ist	Bestandteil	dieser	Bekanntma-
chung.

Gegen	die	Umbenennung	ist	die	Klage	zulässig.	
Die	Klage	kann	innerhalb	eines	Monats	vom	Tag	
dieser	Bekanntmachung	an	beim	Verwaltungsge-
richt	in	Münster	(Postanschrift:	Postfach	8048,	
48043	Münster/Hausanschrift:	Piusallee	38,	
48147	Münster)	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	
des	Urkundsbeamten	der	Geschäftsstelle	erho-
ben	werden.

Münster,	den	27.	März	2012

Der	Oberbürgermeister	
I.	V.		
Hartwig	Schultheiß	
Stadtdirektor
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Übersichtsplan	Nr.	8
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Anmeldung von Eigentumsrechten

Folgende	beim	Amt	für	Bürgerangelegenhei-
ten	–	Fundbüro	–	abgegebene	und	heute	noch	
lagernde	Fundsachen	sollen	nach	Ablauf	der	
gesetzlichen	Aufbewahrungsfrist	am	15.	6.	2012	
versteigert	werden:

Fahrräder,	Schmuck,	Uhren,

Mopeds

Zur	Vermeidung	von	Rechtsverlusten	werden	
die	Empfangsberechtigten	gem.	der	§§	976	und	
980	BGB	aufgefordert,	ihre	Rechte	bis	zum	14.	
6.	2012	beim	Amt	für	Bürgerangelegenheiten	
der	Stadt	Münster,	Klemensstraße	10,	Zimmer	
159,	während	der	Dienststunden	montags	bis	
donnerstags	von	8	Uhr	bis	18	Uhr,	freitags	und	
samstags	von	8	bis	12	Uhr	anzumelden.

Münster,	den	19.	März	2012

Der	Oberbürgermeister	
I.	A.	
Martin	Gudorf

Aufnahme eines Aufgebotes

Der	Gläubiger	des	in	Verlust	geratenen	Sparbu-
ches	

Nr. 301694105

der	Sparkasse	Münsterland	Ost	hat	dessen	Kraft-
loserklärung	beantragt.

Der	Inhaber	dieses	Sparbuches	wird	hiermit	auf-
gefordert,	binnen	drei	Monaten,	gerechnet	von	
dem	u.	g.	Datum	an,	seine	Rechte	unter	Vorle-
gung	des	Sparbuches	anzumelden;	andernfalls	
wird	das	Sparbuch	für	kraftlos	erklärt.

Münster,	den	16.	März	2012	
Sparkasse	Münsterland	Ost

Der	Vorstand

Anordnung: Aufhebung einer Schutz-
bereichanordnung

Mit	Anordnung	vom	20.	März	2002,	WV	III	6	–	
Anordnung-Nr.	III/Mün/598/1	–	wurde	

ein	Gebiet	in	der	kreisfreien	Stadt	Münster,	Land	
Nordrhein-Westfalen,	zum	Schutzbereich	für	die	
Verteidigungsanlage	Münster	erklärt.

Diese	Anordnung	wird	auf	Grund	des	§	2	Ab-
satz	5	des	Gesetzes	über	die	Beschränkung	von	
Grundeigentum	für	die	militärische	Verteidigung	
vom	7.	Dezember	1956	(BGBl.	I,	S.	899),	zuletzt	
geändert	durch	das	Gesetz	zur	Novellierung	des	

Verwaltungszustellungsrechts	vom	12.	August	
2005	(BGBl.	I,	S.	2354),	mit	sofortiger	Wirkung	
aufgehoben.

Wehrbereichsverwaltung	West	

(Schutzbereichbehörde)

40470	Düsseldorf,	den	19.	März	2012

I.	Schutzbereichanordnung

Bundesministerium	der	Verteidigung

WV	III	8	–	Anordnung	Nr.	III/Mün/598/2	

53003	Bonn,	den	20.	Januar	2011

I.	A.	
Neudeck

Anordnung: Aufhebung einer Schutz-
bereichanordnung

Mit	Anordnung	vom	22.	September	1997,	WV	III	
6	–	Anordnung-Nr.	III/MC/534/3	–	wurde	

ein	Gebiet	in	der	kreisfreien	Stadt	Münster,	Land	
Nordrhein-Westfalen,	zum	Schutzbereich	für	die	
Verteidigungsanlage	Münster	erklärt.

Diese	Anordnung	wird	auf	Grund	des	§	2	Absatz	
5	des	Gesetzes	über	die	Beschränkung	von	Grund-
eigentum	für	die	militärische	Verteidigung	vom	7.	
Dezember	1956	(BGBl.	I,	S.	899),	zuletzt	geändert	
durch	das	Gesetz	zur	Novellierung	des	Verwal-
tungszustellungsrechts	vom	12.	August	2005	(BGBl.	
I,	S.	2354),	mit	sofortiger	Wirkung	aufgehoben.

Wehrbereichsverwaltung	West

(Schutzbereichbehörde)

Düsseldorf,	den	15.	März	2012

I.	Schutzbereichanordnung

Bundesministerium	der	Verteidigung

	WV	III	8	–	Anordnung	Nr.	III/MC/534/4	

53003	Bonn,	den	20.	Januar	2011

I.	A.	
Neudeck

Feststellung eines Nachfolgers in der 
Bezirksvertretung Münster-Nord

Der	nach	dem	Listenwahlvorschlag	der	Christlich	
Demokratischen	Union	Deutschland	(CDU)	für	
die	Bezirksvertretung	Münster-Nord	gewählte

Herr Ludger Janning 

hat	mit	Ablauf	des	15.	32012	auf	die	Mitglied-
schaft	in	der	Bezirksvertretung	Münster-Nord	
verzichtet.
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Nachfolger	als	Ersatzbewerber	nach	dem	Listen-
wahlvorschlag	ist	

Herr Matthias Bölling, Am Sandruper Baum 22, 
48159 Münster.

Gemäß	§	45	Abs.	2	des		Gesetzes		über		die		
Kommunalwahlen		im		Lande	Nordrhein-West-
falen,	Kommunalwahlgesetz	(KWahlG),	in	der	
Fassung	der	Bekanntmachung	vom	30.	6.	1998	
(GV.	NRW.	S.	454/ber.	S.	509	und	1999	S.	70),	
zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	3.	Mai	2011	
(GV.		NRW.	S.	238),	habe	ich	den	Nachfolger	mit	
Wirkung	ab	27.	3.	2012	festgestellt	und	mache	
dies	hiermit	öffentlich	bekannt.	

Gegen	die	Entscheidung	kann	gemäß	§	45	(2)	i.	
V.	m.	§	39	(1)	KWahlG

–	 jede/r	Wahlberechtigte	des	Wahlgebietes,	

–	 	die	für	das	Wahlgebiet	zuständige	Leitung	sol-
cher	Parteien	und	Wählergruppen,	die	an	der	
Wahl	teilgenommen	haben,	sowie

–	 die	Aufsichtsbehörde

binnen	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	Ein-
spruch	erheben.	Der	Einspruch	ist	schriftlich	
oder	mündlich	zur	Niederschrift	beim	Stadtdirek-
tor	als	Wahlleiter,	Stadt	Münster,	(Postanschrift:	
48127	Münster)	zu	erklären.

Ein	Nachtbriefkasten	(Fristwahrung)	befindet	
sich	am	Stadthaus	1,	Klemensstraße	10.

Der	Einspruch	kann	auch	direkt	beim	Amt	für	
Bürgerangelegenheiten	-	Wahlamt	-		(Postan-
schrift:	Stadt	Münster,	Der	Oberbürgermeister,	
Amt	für	Bürgerangelegenheiten	-	Wahlamt	-	
48127	Münster,	Hausanschrift:	Klemensstraße	
10,	48143	Münster)	erhoben	werden.	

Münster,	27.	März	2012

Stadt	Münster	
Der	Stadtdirektor	als	Wahlleiter	
Hartwig	Schultheiß
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